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1 Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Großhansdorf plant die Aufstellung des Bebauungsplans 38. Der 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes 38 befindet sich nördlich der BAB A1 und 

östlich der Sieker Landstraße sowie südlich Grenzeck.  

Es ist die Festsetzung eines Mischgebiets (MI) mit Baugrenzen im nördlichen 

Plangebiets vorgesehen. 

Zur planungsrechtlichen Absicherung ist vorab eine schalltechnische Untersu-

chung erforderlich, die sich mit den Geräuscheinwirkungen durch den Straßenver-

kehrslärm auf das Plangebiet auseinandersetzt. Schalltechnische Konfliktbereiche 

werden aufgezeigt und beurteilt. Gegebenenfalls sind Vorschläge für Schall-

schutzmaßnahmen zu erarbeiten. 

2 Arbeitsunterlagen 

Folgende Unterlagen standen für die Untersuchung zur Verfügung: 

Tabelle 1:  Bereitgestellte Unterlagen 

Art der Unterlagen 
Datei-
format 

Bereitgestellt  

per von am 

Bebauungsplan 38 
Vorentwurf  

PDF, 
DWG 

E-Mail Gemeinde Großhansdorf  15.11.2021 

Straßenverkehrsdaten 
der BAB A1 (Ver-
kehrszählung 2015) 

XLSX download Bundesanstalt für Straßenwesen 
(bast) 

17.08.2021 

Aussagen zu den 
Straßenoberflächen 

 E-Mail Gemeinde Großhansdorf  07.12.2021 

Verkehrsverteilung 
Sieker Landstraße 
und Grenzeck 

PDF E-Mail d+p dänekamp und partner  
beratende Ingenieure VBI 

20.07.2022 
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3 Beurteilungsgrundlagen 

Im Sinne einer lärmoptimierten städtebaulichen Planung sollten zum Schutz vor 

Verkehrslärm die Orientierungswerte des Beiblattes 1 der DIN 18005, Teil 1 /1/ 

eingehalten werden. Die Werte für die geplante Ausweisung als Mischgebiet (MI) 

sind in der Tabelle fett hervorgehoben. 

Tabelle 2: Orientierungswerte nach DIN 18005 (Auszug) 

Nutzung 

Orientierungswerte der DIN 18005 

Tag  
(06:00-22:00 Uhr) 

Nacht  
(22:00-06:00 Uhr) 

Reine Wohngebiete 50 dB(A) 40 dB(A) 

Allgemeine Wohngebiete 55 dB(A) 45 dB(A) 

Dorf- und Mischgebiete 60 dB(A) 50 dB(A) 

Kern- und Gewerbegebiete 65 dB(A) 55 dB(A) 

Bei Belastungen über 45 dB(A) in der Nacht ist gemäß DIN 18005 ein gesunder 

Nachtschlaf (30 dB(A) am Ohr des Schläfers) bei geöffnetem Fenster nicht mehr 

gegeben. 

Idealerweise ist die Einhaltung der Orientierungswerte des Beiblattes 1 der  

DIN 18005 /1/ anzustreben. Aus Sicht des Schallschutzes im Städtebau handelt 

es sich hierbei um erwünschte Zielwerte, jedoch nicht um Grenzwerte. Der Belang 

des Schallschutzes ist bei der in der städtebaulichen Planung erforderlichen Ab-

wägung als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen zu verste-

hen. Dies bedeutet, dass die Orientierungswerte lediglich als Anhalt dienen und 

dass von ihnen sowohl nach oben als auch nach unten abgewichen werden kann. 

Nach allgemeiner Rechtsauffassung werden in der Regel die Grenzwerte der  

16. BImSchV /2/ zur Beurteilung der Höhe des Ermessensspielraums herangezo-

gen: 
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Tabelle 3: Grenzwerte nach 16. BImSchV (Auszug) 

Nutzung 

Grenzwerte 16. BImSchV 

Tag  
(06:00-22:00 Uhr) 

Nacht  
(22:00-06:00 Uhr) 

Krankenhäuser, Schulen, Kur- und Altenheime 57 dB(A) 47 dB(A) 

Reine und allgemeine Wohngebiete 59 dB(A) 49 dB(A) 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 64 dB(A) 54 dB(A) 

Gewerbegebiete 69 dB(A) 59 dB(A) 

Nach Quellen der Lärmwirkungsforschung kann davon ausgegangen werden, 

dass Lärmbelastungen durch Straßenverkehr oberhalb von 65 dB(A) (Mittelungs-

pegel, tags) mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Risikoerhöhung für Herz-Kreislauf-

Erkrankungen bewirken /3/. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat sich 

2008 dafür ausgesprochen, dass bei Immissionswerten von 65 dB(A) LDEN und 

55 dB(A) LNight Maßnahmen zur Lärmminderung durchzuführen sind, um Gesund-

heitsgefährdungen auszuschließen /4/.  

Oberhalb der Grenze von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts ist die Schwelle der 

Gesundheitsgefährdung für Wohnnutzungen nach geltender Rechtsauffassung 

erreicht /5/. Rechtsurteile der jüngeren Vergangenheit ziehen die aktuellen Lärm-

sanierungswerte für Straßen (für Allgemeines Wohngebiet 64 dB(A) tags, 

54 dB(A) nachts) für die Bewertung mit heran. Dies hat aber bisher mehr einen 

empfehlenden Charakter, verbindlich anzuwenden sind die niedrigeren Werte als 

anerkannte Gesundheitsgefährdungsschwelle bisher nicht.  

Oberhalb dieser Schwellen ist ein erhöhtes Abwägungserfordernis im Bebauungs-

plan gegeben. 
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4 Berechnungsgrundlagen 

Sämtliche Berechnungen erfolgten mit dem Programm IMMI, Version 2021 vom 

26.04.2022 der Firma Wölfel Engineering GmbH + Co. KG. In einem  

3-dimensionalen Berechnungsmodell wurde das Umfeld des Bauvorhabens digital 

erfasst. Das Modell enthält die vorhandenen Baukörper, die abschirmend oder 

reflektierend wirken, in ihrer Lage und Höhe sowie die jeweiligen Schallquellen. 

Die Berechnungen der Beurteilungspegel für die Straßen erfolgten gemäß der 

Zweiten Verordnung zur Änderung der Sechzehnten Verordnung zur Durchfüh-

rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung – 

16. BImSchV vom 4. November 2020) nach dem Teilstückverfahren der „Richtli-

nien für den Lärmschutz an Straßen – Ausgabe 2019 – RLS-19 (VkBl. 2019, Heft 

20, lfd. Nr. 139, S. 698) /6/. 

Es wurden Schallimmissionsraster in einer Höhe von 5,4 m über Gelände (Höhe 

ca. 1. OG) berechnet. 

5 Eingangsdaten 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 38 befindet sich nördlich der BAB A1 

und östlich der Sieker Landstraße sowie südlich Grenzeck.  

Die Verkehrsmengen der BAB A 1, basierend auf Verkehrszählungen der Bun-

desanstalt für Straßenwesen (bast) aus 2015 bzw. des Landes aus 2010 wurden 

auf den Prognosehorizont 2035 mit 1% Zuschlag pro Jahr hochgerechnet. 

Die Belastungsdaten der Sieker Landstraße und des Grenzecks resultieren aus 

den Verkehrszählungen des Verkehrsplaner „d+p dänekamp und partner“. Dieser 

Werktagesverkehr wurde zur sicheren Seite hin als durchschnittlicher täglichen 

Verkehr (DTV) auch für die Prognose herangezogen, welcher in der Regel eher 

niedriger liegt. Die Lkw1 / Lkw2 -Anteile wurden nach den RLS-19-Faktoren umge-

rechnet. 

Für die Bundesautobahn A 1 wurde eine Oberfläche aus Asphaltbetone AC ≤ 11 

und ein Korrekturwert für Geschwindigkeiten von > 60 km/h für Pkw von -1,9 dB 

und für Lkw von -2,1 dB gemäß RLS-19 in Ansatz gebracht.  

Für die Sieker Landstraße und Grenzeck wurde laut Angaben der Gemeinde 

Großhansdorf eine Oberfläche aus Asphaltbeton AC ≤ 11 angenommen. Gemäß 

der RLS-19 wurde dementsprechend für Geschwindigkeiten ≤ 60 km/h für Pkw ein 
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Korrekturwert von -2,7 dB und für Lkw von - 1,9 dB berücksichtigt. Für Teile der 

Sieker Landstraße südlich der Grenzeck besteht die Oberfläche aus Unipflaster. 

Hier wurde somit gemäß der RLS-19 ein Korrekturwert von + 3 dB für Pflaster mit 

ebener Oberfläche angenommen.  

Die Belastungszahlen der umliegenden Straßen sind in Tabelle 4 zusammenge-

stellt. Die Lage der bei den Berechnungen berücksichtigten Straßen ist der Anlage 

1a zu entnehmen. 

Tabelle 4: Verkehrsdaten Prognose 2035 und Emissionspegel  
der umliegenden Straßen 

Abschnitt 
DTV 

Lkw-Anteile 
% 

vzul 
km/h 

Emissionspegel L’ 

dB(A) 
Lkw1 Lkw2 

2035 Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

BAB A1 
nördl. AS 
Ahrensburg 

90.413 2,4 7,0 8,6 17,5 120 96,7 92,1 

Sieker Land-
straße Nord 

8.948 1,1 1,9 1,9 2,2 50 78,5 71,1 

Sieker Land-
straße Süd 

8,930 1,1 1,9 1,9 2,3 50 78,5 71,1 

Grenzeck 282 0,9 1,2 0,9 1,2 30 60,0 52,4 

Erläuterungen: 
DTV: durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 
vzul:   zulässige Höchstgeschwindigkeit 
L’:     längenbezogener Schallleistungspegel 
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6 Berechnungsergebnisse und Bewertung 

Die Baugrenzen wurden dem Bebauungsplanentwurf der Gemeinde Großhansdorf 

entnommen. Die Baugrenzen sind im nördlichen Bereich vorgesehen. Art der bau-

lichen Nutzung ist ein Mischgebiet (MI).  

Die Beurteilungspegel durch den Straßenverkehrslärm innerhalb des Plangebiets 

wurden anhand von Schallimmissionspläne in einer Höhe von 5,4 m über Gelände 

(exemplarisch für das 1. OG) dargestellt. Die Berechnungsergebnisse sind den 

Anlagen 2a und 2b zu entnehmen. 

Die Hauptlärmquellen stellen die Sieker Landstraße und die BAB A1 dar.  

Am Tag sind im Plangebiet Beurteilungspegel zwischen 61 und 67 dB(A) prognos-

tiziert worden (siehe Anlage 2a). Die höheren Beurteilungspegel stellen sich im 

Nahbereich der Sieker Landstraße im Bereich der gepflasterten Strecke ein. In-

nerhalb der Baugrenzen werden Beurteilungspegel zwischen 62 und 66 dB(A) er-

mittelt. Der Orientierungswert der DIN 18005 /1/ für Mischgebiete von 60 dB(A) am 

Tag wird im gesamten Plangebiet überschritten. Der orientierungsweise zur Beur-

teilung der Erheblichkeit der schalltechnischen Belastung herangezogene Immis-

sionsgrenzwert der 16. BImSchV /2/ für Mischgebiete von 64 dB(A) tags (siehe 

gelb in Anlage 2a) wird hingegen größtenteils eingehalten. Überschreitungen der 

Schwelle von über 65 dB(A) (siehe rot in Anlage 2a) ergeben sich im Nahbereich 

zur Sieker Landstraße. Überschreitungen der Schwelle der Gesundheitsgefähr-

dung laut Rechtsprechung sind hingegen nicht zu erwarten. 

In der Nacht werden im Plangebiet Beurteilungspegel zwischen 55 und 61 dB(A) 

ermittelt. Der Orientierungswert der DIN 18005 /1/ für Mischgebiete von 50 dB(A) 

wird im gesamten Plangebiet überschritten. Der orientierungsweise zur Beurtei-

lung der Erheblichkeit der schalltechnischen Belastung herangezogene Immissi-

onsgrenzwert der 16. BImSchV /2/ für Mischgebiete von 54 dB(A) wird ebenfalls 

im gesamten Plangebiet überschritten. Die Schwelle der Gesundheitsgefährdung 

laut Rechtsprechung von 60 dB(A) nachts wird innerhalb der Baugrenzen nicht 

erreicht. 
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7 Schallschutz 

7.1 Hinweise zum Schallschutz 

Das Plangebiet ist durch Schall beaufschlagt. Die Hauptschallquellen stellen die 

Sieker Landstraße und die BAB A1 dar.  

Der anstehende Lärmkonflikt ist somit im Bauleitplanverfahren zu lösen, indem ein 

geeignetes Schallschutzkonzept erarbeitet wird. Die Belange des Lärmschutzes 

sind im Folgenden nach Priorität dargestellt: 

1. Abstandsgebot § 50 BImSchG  

2. Aktiver Lärmschutz auf dem Ausbreitungsweg (Wall oder Wand) 

3. Maßnahmen an der Quelle 

4. Passiver Lärmschutz: Schalloptimierte Grundrissgestaltung in Verbindung 

mit geeigneter Schalldämmung der Fassaden / Fenster nach  

DIN 4109-1:2018-01 /Fehler! Textmarke nicht definiert./ 

Durch ein weiteres Abrücken der geplanten Baugrenze von der Sieker Landstraße 

könnte eine Überschreitung der Schwelle von 65 dB(A) am Tag (siehe rote Einfär-

bungen in Anlage 2a) verhindern.  

Entlang der Bab A1 ist bereit ein Lärmschutzwall vorhanden. Ein Schutz durch 

Lärmschutzwälle oder- wände entlang der Sieker Landstraße ist aufgrund der To-

pographie schwierig realisierbar.  

Wirksame Minderungsmaßnahmen im Bereich der Lärmquelle Straßenverkehr 

bestehen grundsätzlich durch Geschwindigkeitsbegrenzungen. Eine Geschwindig-

keitsbeschränkung auf der Sieker Landstraße auf 30 km/h oder der BAB A1 auf 

100 km/h könnte jeweils zu einer Emissionsminderung von 2 bis 3 dB führen. Die 

wirksamste Schallschutzmaßnahme stellt eine Asphaltierung des gepflasterten 

Abschnitts der Sieker Landstraße dar: Hiermit ist ein Minderungspotenzial von 

rund 5 dB verbunden. 

Als letztes Hilfsmittel kommt die schalloptimierte Grundrissgestaltung in Verbin-

dung mit geeigneter Schalldämmung der Fassaden bzw. Fenster in Betracht. 

Hierbei sind jedoch lärmabgewandte Gebäudeseiten sicherzustellen. Soweit dies 

nicht möglich ist, sollte der erforderliche Schallschutz der Aufenthaltsräume durch 

passive Schallschutzmaßnahmen entsprechend der DIN 4109 /Fehler! Textmar-

ke nicht definiert./ und zusätzlich schallgedämmte Lüftungseinrichtungen für zum 

Schlafen genutzte Aufenthaltsräume vorgesehen werden.  
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Außenwohnbereiche von Wohnungen sollten nicht im Nahbereich der Sieker 

Landstraße angeordnet werden. Anderenfalls sollten diese geschlossen (z. B. als 

verglaste Balkone oder Loggien) ausgeführt werden. 

7.2 Schutz vor Außenlärm – „maßgebliche Außenlärmpegel“ 

Die öffentlich-rechtlich geschuldete Mindestanforderung an die Schalldämmung 

der Außenbauteile für das Bauvorhaben innerhalb des Geltungsbereiches des Be-

bauungsplanes im Waldquartier Großhansdorf sind gemäß den Anforderungen der 

DIN 4109 einzuhalten und im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. 

Zum Schutz gegen Außenlärm werden in der DIN 4109-1:2018-01 „Schallschutz 

im Hochbau -Teil 1: Mindestanforderungen“ Anforderungen an die Luftschalldäm-

mung von Außenbauteilen /7/ festgesetzt. Zur Bestimmung der Anforderungen des 

gesamten bewerteten Bau-Schalldamm-Maßes R’w,ges der Außenbauteile von 

schutzbedürftigen Räumen ist die Ermittlung des „maßgeblichen Außenlärmpe-

gels“ nach DIN 4109-2:2018-01  /8/ erforderlich.  

Das gesamte bewertete Bau-Schalldamm-Maß wird dabei über den „maßgebli-

chen Außenlärmpegel“ abzüglich eines Korrekturwertes für die zu schützende 

Raumart gemäß Gleichung (6) der DIN 4109-1:2018-01 gebildet.  

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R’w,ges sind in 

Abhängigkeit vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenflä-

che eines Raumes Ss zur Grundfläche des Raumes SG nach DIN 4109-2:2018-

01 /8/, Gleichung (32) mit dem Korrekturwert KAL nach Gleichung (33) zu korrigie-

ren. Das jeweilige gesamte bewertete Schalldämm-Maß resultiert aus den einzel-

nen Schalldämm-Maßen der Teilflächen (z.B. Fenster, Wand, ggf. nach außen 

führenden Belüftungseinrichtungen). Darüber hinaus sind die Korrekturwerte ge-

mäß Kapitel 4.4.1 der DIN 4109-2:2018-01 zu berücksichtigen. 

Die maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109, Teil 1, Abschnitt 7.2 ergeben 
sich gemäß Teil 2, Abschnitt 4.4.5  

 für den Tag aus dem zugehörigen Beurteilungspegel mit einem Zuschlag 

von 3 dB(A) 

 für die Nacht aus dem zugehörigen Beurteilungspegel mit einem Zuschlag 

von 3 dB(A) plus einen Zuschlag zur Berücksichtigung der erhöhten nächt-

lichen Störwirkung; dies gilt für Räume, die überwiegend zum Schlafen ge-

nutzt werden können. 



Schalltechnische Untersuchung 
zum Bebauungsplan 38 

der Gemeinde Großhansdorf 

Seite 12 von 16 LK 2021.277.1  LÄRMKONTOR GmbH 

Der Zuschlag zur Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung zum be-

sonderen Schutz des Nachtschlafs wird aus den nächtlichen Beurteilungspegeln 

mit einem Zuschlag von 10 dB gebildet, sofern die Pegeldifferenz zwischen Tag- 

und Nachtpegel unter 10 dB beträgt.  

Für die Berücksichtigung potenziell möglichen Gewerbelärms wird gemäß 

DIN 4109 der für die jeweilige Gebietskategorie maßgebliche Immissionsrichtwert 

der TA Lärm /9/ herangezogen, sofern die Berechnungen keine höheren Beurtei-

lungspegel ergeben haben.  

Der Gesamtpegel wird in energetischer Addition gemäß DIN 4109 gebildet.  

Der „maßgebliche Außenlärmpegel“ ist im Bebauungsplan für schutzbedürftige 

Räume sowie für die Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden kön-

nen darzustellen. Diese unterscheiden sich in diesem Fall nicht. 

Der „maßgebliche Außenlärmpegel“ gemäß DIN 4109-1: 2018-01 ist mit den bei-

den Nebenbestimmungen für schutzbedürftige Räume in Anlage 3a und für Räu-

me, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden können in Anlage 3b darge-

stellt. 
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8 Fazit und Hinweise für Festsetzungen im Bebauungs-
plan 

Die Gemeinde Großhansdorf plant die Aufstellung des Bebauungsplans 38. Der 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes 38 befindet sich nördlich der BAB A1 und 

östlich der Sieker Landstraße sowie südlich Grenzeck. Es ist die Festsetzung ei-

nes Mischgebiets (MI) mit Baugrenzen im nördlichen Plangebiets vorgesehen. 

Zur planungsrechtlichen Absicherung sind mit der vorliegenden schalltechnischen 

Untersuchung die Geräuscheinwirkungen durch den Straßenverkehrslärm auf das 

Plangebiet untersucht worden. 

Das Plangebiet ist durch Schall beaufschlagt. Die Hauptlärmquellen stellen die 

Sieker Landstraße und die BAB A1 dar. Die Orientierungswerte der DIN 18005 /1/ 

für Mischgebiete werden im gesamten Plangebiet überschritten. Der orientie-

rungsweise zur Beurteilung der Erheblichkeit der schalltechnischen Belastung 

herangezogene Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV /2/ für Mischgebiete wird 

am Tag größtenteils eingehalten, in der Nacht jedoch überschritten. Überschrei-

tungen der Schwelle der Gesundheitsgefährdung laut Rechtsprechung sind hinge-

gen innerhalb der Baugrenzen nicht zu erwarten. Die höchsten Beurteilungspegel 

stellen sich im Nahbereich der Sieker Landstraße im Bereich des gepflasterten 

Abschnitts ein. In der Asphaltierung des gepflasterten Abschnitts der Sieker Land-

straße besteht somit nach gutachterlicher Auffassung das höchste Lärmminde-

rungspotenzial. 

Zum Schutz vor Lärm und zur Wahrung gesunder Wohnverhältnisse werden fol-

gende textliche Festsetzungen im Bebauungsplan zum Schutz vor Straßenver-

kehrslärm vorgeschlagen: 

(1) Aufenthaltsräume und Außenwohnbereiche von Wohnungen sollten mög-
lichst nicht in den gekennzeichneten Bereichen [orange bis rote Bereiche in 
Anlage 2a] angeordnet werden. Anderenfalls sind diese durch geeignete 
bauliche Maßnahmen zu schützen. 
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(2) Überwiegend zum Schlafen genutzte Aufenthaltsräume von Wohnungen 
sollten möglichst an den lärmabgewandten Nordostfassaden angeordnet 
werden.  

(3) Die Luftschalldämmung von Außenbauteilen für Aufenthaltsräume ist nach 
Gleichung 6 der DIN 4109-1: 2018-01 (Kapitel 7.1) zu bestimmen und im 
Zuge des Baugenehmigungsverfahrens und des Baufreistellungsverfahrens 
nachzuweisen. Zur Umsetzung von Satz 1 sind die maßgeblichen Außen-
lärmpegel gemäß DIN 4109-1: 2018-01 und DIN 4109-2: 2018-01 in Anlage 
3a für schutzbedürftige Räume und in Anlage 3b für die Räume, die über-
wiegend zum Schlafen genutzt werden können, festgesetzt.  

(4) Zum Schutz der Nachtruhe für Räume, die überwiegend zum Schlafen ge-
nutzt werden können, sind schallgedämmte Lüftungen vorzusehen, falls der 
notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf andere, nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik, geeigneten Weise sichergestellt werden 
kann. 

(5) Von den Festsetzungen 1 bis 4 kann abgewichen werden, wenn im Rah-
men eines Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen 
Lärmbelastung geringere Anforderungen an den Schallschutz resultieren, 
z.B. durch Grundrissorientierung von Schlafräumen, Schallschutzmaßnah-
men o.ä. 

(Hinweis: Die genannten DIN-Vorschriften sind bei der Gemeindeverwaltung zu 
den allgemeinen Dienststunden mit auszulegen.)  

 

 

Hamburg, 05.09.2022 

 

 

i.V. Marion Krüger i.A. Maxim Tetowski 
LÄRMKONTOR GmbH LÄRMKONTOR GmbH 
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9 Anlagenverzeichnis 

Anlage 1: Lageplan Verkehr 

 

Anlage 2a: Schallimmissionsplan Verkehr Tag 

Anlage 2b: Schallimmissionsplan Verkehr Nacht 

 

Anlage 3a: Maßgeblicher Außenlärmpegel nach DIN 4109:2018-01 – Aufenthalts-
räume 

Anlage 3b: Maßgeblicher Außenlärmpegel nach DIN 4109:2018-01 – Schlafräume 
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